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Gültige Pflegesätze pro Tag:    Stand 01. 01. 2010 
 
für vollstationäre Pflege und Kurzzeitpflege                                                            
 
 
 Pflege- 

satz 
 Unterkunft + 

Verpflegung
 Investitions- 

aufwendungen 
 Heim- 

entgelt 
   €  €  €  € 
Pflegeklasse 0   27,20 + 28,55 + 22,46 =  78,21    
Pflegeklasse 1   41,82 + 28,55 + 22,46 =  92,83 
Pflegeklasse 2   59,37 + 28,55 + 22,46 =  110,38 
Pflegeklasse 3   77,58 + 28,55 + 22,46 =  128,59 
Einzelzimmer    + 1,12 =  1,12 
 
 
Der/Die für den letzten Wohnsitz vor Heimaufnahme zuständige Kreis bzw. Stadt 
beteiligt sich ohne Inanspruchnahme der Angehörigen mit einem  
 
Pflegewohngeld Zweibettzimmer bis zu   683,23 €  mtl. 
Pflegewohngeld Einbettzimmer bis zu   717,30 €  mtl. 
 
an den im Heimentgelt enthaltenen Investitionskosten. 
 
Berücksichtigt werden lediglich die Einkünfte wie Renten, Zinsen, Mieten usw… An- 
spruchsberechtigt sind jedoch nur Personen, deren Vermögen (finanzielle Mittel, 
Rückkaufswert von Lebensversicherungen) nicht mehr als 10.000,00 € beträgt. Für 
die Kurzzeit-/Verhinderungspflege beantragen wir das Pflegewohngeld 
einkommens- und vermögensunabhängig für Sie! 
 
Die Pflegekasse leistet monatlich bei: 
 
Kurzzeitpflege bis maximal                                      1.510,00 € 
Pflegeklasse 1      1.023,00 € 
Pflegeklasse 2      1.279,00 € 
Pflegeklasse 3      1.510,00 € 
Härtefall       1.825,00 € 

 
 


